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ZRP	 Zeitschrift für Rechtspolitik
ZUR	 Zeitschrift für Umweltrecht
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A. Funktionale Selbstverwaltung und staatliche Aufsicht
Das Verhältnis von funktionaler Selbstverwaltung und Staatsaufsicht im Recht 

der gesetzlichen Krankenversicherung findet seit Jahrzehnten in der Rechtswis-
senschaft Beachtung. Gleichwohl verliert die Betrachtung dieser Relation nie an 
Aktualität und einem gewissen Klärungsbedürfnis, weil sich mit der Veränderung 
der funktionalen Selbstverwaltung in der gesetzlichen Krankenversicherung einer-
seits und der hierüber ausgeübten Staatsaufsicht andererseits auch das Verhält-
nis zwischen beidem verschiebt. Die Relation ist stets von aktuellen rechtlichen, 
rechtspolitischen und tatsächlichen Gegebenheiten abhängig.

Deshalb befindet sich das Verhältnis in stetiger Bewegung und bedarf einer Be-
trachtung aus einer ständig veränderten Perspektive. Mit der vorliegenden Unter-
suchung soll ein Beitrag zur Ergründung des Verhältnisses von funktionaler Selbst-
verwaltung und staatlicher Aufsicht geleistet werden.

I. Kontinuität der Selbstverwaltung

Dass sich das Verhältnis von funktionaler Selbstverwaltung und staatlicher Auf-
sicht verschieben kann, mag aus der Sicht der Selbstverwaltung überraschen. Denn 
Kontinuität ist bei der funktionalen Selbstverwaltung in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung ein Schlüsselbegriff. Die funktionale Selbstverwaltung im Recht 
der gesetzlichen Krankenversicherung ist ein gutes Beispiel hierfür. Sie ist so alt 
wie die gesetzliche Krankenversicherung selbst. Seit der Einführung eines – zu-
mindest für die besonders schutzbedürftigen Arbeiter – verpflichtenden und ein-
heitlichen Systems sozialer Absicherung durch Otto von Bismarck1 hat sich die 
funktionale Selbstverwaltung im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung bis 
heute bewähren können.2

	 1	Siehe hierzu näher H. Sodan, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des Krankenversicherungs-
rechts, 3. Aufl. 2018, § 1 Rn. 6; R. Pitschas, VVDStRL 64 (2006), 109 (117); W. Kluth, Funk-
tionale Selbstverwaltung, 1997, S. 189.
	 2	Vgl. M. Glombik, LKV 1991, 228 (228); P. Axer, NZS 2017, 601 (602); F. Welti, VSSR 
2006, 133 (136); U. Orlowski, KrV 2017, 237. 
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1. Historischer Abriss

Als die Selbstverwaltung als Organisationsform für die gesetzliche Krankenver-
sicherung in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts mit dem Gesetz betreffend 
die Krankenversicherung der Arbeiter3 eingeführt wurde, hatte sie die Funktion 
inne, einen Ausgleich für die mit der gesetzlichen Krankenversicherung verbun-
dene Zwangsmitgliedschaft zu schaffen.4 Die Einführung der Sozialversicherung 
war insoweit für Deutschland ein Meilenstein, als eine flächendeckende soziale 
Absicherung der typischen Lebensrisiken ein Fundament bildete, auf dem sich 
der Staat sozial und gesellschaftlich entwickeln konnte.5 Einerseits hatte die Ent-
scheidung für eine umfassende Absicherung besonders schutzbedürftiger Perso-
nenkreise für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung Deutschlands 
deshalb eine überragende Bedeutung, weil Lebensrisiken dieser Personenkreise 
abgefedert und sozialer Frieden sichergestellt werden konnte. Andererseits er-
möglichte die Selbstverwaltung als Organisationsform Teilhabe und Mitsprache, 
sodass bürgerliches Wissen in die Erfüllung staatlicher Aufgaben einbezogen wer-
den konnte.6 Mit Recht lässt sich behaupten, dass der heutige Wohlstand Deutsch-
lands in nicht unerheblichem Maße auf der Einführung einer Sozialversicherung 
gründet. Die Entscheidung für ein System, das die Teilhabe seiner Betroffenen 
möglich macht, wird dabei zur gesellschaftlichen Anerkennung der Sozialversi-
cherung beigetragen haben. 

Es überrascht daher nicht, dass die funktionale Selbstverwaltung in der gesetzli-
chen Krankenversicherung in der Weimarer Republik beibehalten wurde. Unter der 
Reichsversicherungsordnung ist sie in einen rechtlichen Rahmen eingefasst wor-
den, der bis heute weite Teile der Sozialgesetzbücher determiniert. An der grund-
legenden Ordnungsidee der Selbstverwaltung wurde weiterhin festgehalten.7 Mehr  

	 3	Gesetz betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter vom 15. 6. 1883, RGBl., S. 73.
	 4	H. Sodan, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des Krankenversicherungsrechts, 3. Aufl. 2018, § 1 
Rn. 6 m. w. N. R. Waltermann, Sozialrecht, 14. Aufl. 2020, Rn. 60. Dabei hatte die Selbstver-
waltung seit jeher eine ambivalente Stellung inne. Zwar fungierte sie als Entschädigung für 
Grundrechtseingriffe, gleichzeitig führt ihre Etablierung zu Grundrechtseingriffen an anderer 
Stelle. Zur Grundrechtserheblichkeit des Gründungsaktes verschiedener Selbstverwaltungs-
träger im Überblick W. Kluth, Funktionale Selbstverwaltung, 1997, S. 275 ff.
	 5	Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
führte in seinem Jahresgutachten von 1992/1993 aus: „Die Einführung einer Sozialversiche-
rung war die Antwort auf spezifische Probleme des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Seither ist 
ein umfassender ökonomischer, sozialer und politischer Wandel eingetreten. So hat sich das 
Armutsproblem grundlegend geändert, der Wohlstand und das durchschnittliche Bildungs-
niveau sind gestiegen, das politische System beruht heute auf den Prinzipien der individuellen 
Freiheit und der Selbstverantwortung.“ Siehe dazu BT-Drucksache 12/3774, S. 226.
	 6	Vgl. speziell zur gesetzlichen Krankenversicherung H. Sodan, Kollegiale Funktionsträger 
als Verfassungsproblem, 1987, S. 49; ders., in: Sodan (Hrsg.), Handbuch des Krankenversiche-
rungsrechts, 3. Aufl. 2018, § 1 Rn. 5 ff.; F. Welti, VSSR 2006, 133 (140, 155 f.). 
	 7	H. von Eynern, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 82 (1929), 1 (2). Insbeson-
dere der Konflikt mit der ärztlichen Selbstverwaltung spiegelte sich in der Reichsversiche-
rungsordnung wider. Dazu P. Collin, KrV 2017, 133 (137).
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noch: Mit der Verrechtlichung ist die funktionale Selbstverwaltung im Recht der 
gesetzlichen Krankenversicherung in klare Formen gegossen worden.

Ein Bruch in der Kontinuität der Selbstverwaltung ist während der Zeit des Na-
tionalsozialismus festzustellen, wenngleich die organisatorischen Strukturen der 
gesetzlichen Krankenversicherung nach wie vor beibehalten wurden.8 Trotz ihrer 
disziplinierenden Kraft9 passte die funktionale Selbstverwaltung nämlich nicht in 
die nationalsozialistische Ideologie, weil sich eine Aufgabenbewältigung durch 
die Betroffenen nicht mit dem in dieser Zeit bedingungslos geltenden „Führer-
prinzip“10 vereinbaren ließ. Die Nationalsozialisten haben es sich leicht gemacht, 
die funktionale Selbstverwaltung mit dem „Gesetz zum Aufbau der Sozialversi-
cherung“ vom 5. 7. 193411 weitgehend beseitigt und durch das zentralisierte Führer-
prinzip überformt, indem bei den Sozialversicherungsträgern von der Ministerial-
bürokratie bestimmte Leiter eingesetzt wurden.12 Hierzu steht aber in Widerspruch, 
dass in jener Zeit auch korporatistische Körperschaften, wie etwa die Kassen(zahn)
ärztlichen Vereinigungen und Teile des Verbandswesens geschaffen worden sind.13 

Im frühen Nachkriegsdeutschland war die Rückkehr zur Selbstverwaltung zu-
nächst noch nicht möglich. Zumindest das Zonenrecht der Westmächte schloss aber 
an das „alte“ System der Sozialversicherung an, weil sie aufgrund der geringen 
Änderungen durch die Nationalsozialisten verhältnismäßig schwach in die natio-
nalsozialistische Ideologie eingebunden war. Eine meist kommunale Organisation 
bildete sich vor allem in den von den Westalliierten besetzten Zonen aus, wobei 
eine echte Selbstverwaltung noch nicht wieder installiert wurde.14 Im Westen 
jedenfalls – und das ist beachtlich – stand trotz aller Möglichkeiten, die Sozialver-
sicherung völlig neu aufzustellen, ein radikaler Systemwechsel nicht ernsthaft zur 
Debatte.15 Lediglich in der sowjetischen Besatzungszone ist das bewährte Selbst-
verwaltungsmodell zugunsten einer Sozialversicherungsanstalt als Einheitsversi-
cherung im sozialistischen Stil vollständig preisgegeben worden, weil die autarken 

	 8	Vgl. dazu M. Zimmermann, Sozialversicherung und Privatversicherung im Kompetenzen-
gefüge des Grundgesetzes, 2009, S. 51; W. Kluth, Funktionale Selbstverwaltung, 1997, S. 191; 
ders., Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) nach § 91 SGB V aus der Perspektive des 
Verfassungsrechts, 2015, S. 42; W. Wangler, Bürgschaft des inneren Friedens, 1998, S. 119.
	 9	G. F. Schuppert, AöR 114 (1989), 127 (133).
	 10	Hierzu W. Kluth, Funktionale Selbstverwaltung, 1997, S. 191; W. Kahl, Die Staatsaufsicht, 
2000, S. 230 f.; W. Schmähl, Wirtschaftsdienst 2010, 474 (474); H. Sodan, in: ders. (Hrsg.), 
Handbuch des Krankenversicherungsrechts, 3. Aufl. 2018, § 1 Rn. 9.
	 11	RGBl. I, S. 577.
	 12	W. Wangler, Bürgschaft des inneren Friedens, 1998, S. 119; G. F. Schuppert, AöR 114 
(1989), 127 (135); vgl. auch H. Sodan, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des Krankenversicherungs-
rechts, 3. Aufl. 2018, § 1 Rn. 9; A. Hänlein, in: Ruland / Becker / Axer (Hrsg.), Sozialrechtshand-
buch (SRH), 6. Aufl. 2018, § 2 Rn. 37.
	 13	P. Collin, KrV 2017, 133 (137).
	 14	H. Peters, Die Geschichte der sozialen Versicherung, 2. Aufl. 1973, 128 ff.
	 15	W. Wangler, Bürgschaft des inneren Friedens, 1998, S. 133. H. Wißmann, Die Verwaltung 
2009, 377 (381) weist zudem darauf hin, dass auf ein bereits ausgeprägtes Sozialwesen der 
Weimarer Republik zurückgegriffen werden konnte.


